
 

 

 

Stadtkanzlei 
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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 20. Juni 2024 mit folgenden Geschäften be-

fasst: 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 23. Mai 2024 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Geschäftsbericht und Botschaft Rechnung 2023 / GPK-Bericht zur Rechnung 2023 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Der Geschäftsbericht des Stadtrates für das Jahr 2023 wird einstimmig genehmigt.  

2.  Die Jahresrechnung 2023 mit  

 einem Aufwand von  Fr.  281'865'148.51  

 und einem Ertrag von  Fr.  293'879'964.78  

 sowie einem Gesamtergebnis von  Fr.  12'014'816.27  

 wird einstimmig genehmigt.  

3.  Die Investitionsrechnung 2023 mit Nettoinvestitionen von Fr. 60'842'034.26 wird ein-

stimmig genehmigt.  

4.  Die Nachtragskredite, welche in die Kompetenz Gemeinderat fallen, werden einstim-

mig genehmigt.   

 

3. Bericht GPK - Abklärungen zur Nichteinhaltung vorgegebener Verfahrensabläufe so-

wie Zusammenarbeit und Stimmung in der Stadtverwaltung 

 

Der Antrag der GPK wird wie folgt einstimmig zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Der Stadtrat beauftragt unverzüglich eine externe Firma mit der Durchführung einer 

Mitarbeiterbefragung des oberen Kaders (Dienststellenleitung, Abteilungsleitung, Be-
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reichsleitung und dem Stadtrat direkt unterstellte Mitarbeitende), mit deren Auswer-

tung und mit der Erarbeitung von geeigneten Vorschlägen hinsichtlich der Zusam-

menarbeit und dem gegenseitigen Vertrauen. Die Ergebnisse sollen noch im Jahr 

2024 der GPK vorgelegt werden. 

2.  Im Hinblick auf den Umstand, dass Daten und Informationen zu Sachgeschäften v.a. 

elektronisch vorliegen, ist die Ausstandregelung durch den Stadtrat zu präzisieren.  

 

4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 IBC Energie Wasser Chur; Kenntnisnahme 

 

Vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2023 der IBC Energie Wasser Chur wird 

Kenntnis genommen.  

 

5. Jahresrechnung 2023 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC); Kenntnis-

nahme 

 

Von der Jahresrechnung 2023 der Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC) wird 

Kenntnis genommen.  

 

6. Jahresrechnung 2023 Stadthalle Chur AG; Kenntnisnahme 

 

Von der Jahresrechnung 2023 der Stadthalle Chur AG wird Kenntnis genommen.  

 

7. Geschäftsbericht 2023 Bus und Service AG; Kenntnisnahme 

 

Vom Geschäftsbericht 2023 der Bus und Service AG wird Kenntnis genommen. 

 

8. Jahresbericht 2023 Stadtbibliothek; Kenntnisnahme 

 

Vom Jahresbericht 2023 der Stadtbibliothek wird Kenntnis genommen.  
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9. Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2023 Region Plessur; Kenntnisnahme 

 

Von der Jahresrechnung und dem Geschäftsbericht 2023 der Region Plessur wird Kenntnis 

genommen.  

 

10. Jahresbericht 2023 Chur Tourismus; Kenntnisnahme 

 

Vom Jahresbericht 2023 von Chur Tourismus wird Kenntnis genommen.  

 

11. Finanzbericht und Jahresrechnung 2023 GEVAG; Kenntnisnahme 

 

Vom Finanzbericht und der Jahresrechnung 2023 der GEVAG wird Kenntnis genommen.  

 

12. Bericht des Stadtrates zu den hängigen Vorstössen 2024 

 

Der unbestrittene Antrag des Stadtrates gilt gemäss Art. 43 Abs. 2 Geschäftsordnung für 

den Gemeinderat (RB 121) wie folgt als Beschluss: 

 

− Der Auftrag VBK ALÜ 2.1: Unterhalt und Betrieb der städtischen Gebäude inkl. Reini-

gung wird abgeschrieben. 

− Der Auftrag Géraldine Danuser und Mitunterzeichnende betreffend "Offene Drogen-

szene in Chur" wird abgeschrieben. 

− Der Antrag GPK betreffend Kind Jugend Familie; Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 

Prüfen, ob die Zusatzbeiträge reduziert oder abgeschafft werden können aufgrund des 

Teuerungsausgleichs des Kantons für die Normkosten 2024 wird abgeschrieben.  

 

13. Botschaft Zusammenschluss Stadt Chur mit Gemeinde Tschiertschen-Praden 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Vom Zusammenschlussvertrag zwischen der Stadt Chur und der Gemeinde Tschiert-

schen-Praden wird Kenntnis genommen und der Urnenabstimmung mit 16 Ja- zu 4 

Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen zur Annahme empfohlen.  
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2.  Gestützt auf Art. 15 Abs. 1 lit. d kantonales Gemeindegesetz unterliegt der Zusam-

menschlussvertrag dem obligatorischen Referendum.   

14. Auftrag Tino Schneider und Mitunterzeichnende betreffend Massnahmen des «Akti-

onsplans Wohnungsknappheit» für die Stadt Chur; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 15 Ja- zu 5 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen im Sinne der Erwägun-

gen überwiesen.   

 

15. Interpellation SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Strategische Land- und 

Immobilienkäufe; Antwort 

 

Die Interpellanten erklären sich als von der Antwort des Stadtrates teilweise befriedigt. 

 

16. Interpellation Jean-Pierre Menge und Mitunterzeichnende betreffend Anbringung ei-

ner Tafel in Gedenken der Opfer des Brandes in der Liegenschaft Alexanderstrasse 

38; Antrag um Fristverlängerung 

 

Die Frist zur Einreichung der Antwort zur Interpellation Jean-Pierre Menge und Mitunter-

zeichnende betreffend Anbringung einer Tafel in Gedenken der Opfer des Brandes in der 

Liegenschaft Alexanderstrasse 38 wird bis zur Gemeinderatssitzung vom 5. September 

2024 erstreckt. 

 

17. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 

Die Fragen von Gemeinderat Walter Hegner (SVP) zur Medienmitteilung vom 28. Mai 2024 

betr. Massnahmen Infrastruktur Hallenstadion werden durch Stadtpräsident Urs Marti be-

antwortet. 

 

 
 
18. Neue Vorstösse 

 

• Auftrag Tino Schneider und Mitunterzeichnende betreffend Revision der Verordnung 

 über die Finanzkontrolle 
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• Interpellation Angela Carigiet Fitzgerald und Mitunterzeichnende betreffend 

 Jugendräume in der Stadt Chur 

 
 Der Wortlaut der neu eingegangenen Vorstösse kann auf 

www.chur.ch/gemeinderatsgeschaefte eingesehen werden.  
 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
Referendum  
 
Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 2, Rechnung 2023, 
dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit dieser Veröffentlichung 
(Art. 13 Abs. 2 Stadtverfassung). Die Jahresrechnung liegt bei der Stadtkanzlei zur Einsicht auf 
und kann unter www.chur.ch/steuernfinanzen heruntergeladen werden. 
 
Gestützt auf Art. 15 Abs. 1 lit. d kantonales Gemeindegesetz unterliegt der Beschluss Nr. 13, 
Zusammenschlussvertrag mit Tschiertschen-Praden, dem obligatorischen Referendum. 
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

  

http://www.chur.ch/steuernfinanzen

